
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Der Landkreis Northeim hat der Windpark Sömmerling GmbH & Co. KG, Stephanitorsboll-
werk 3, 28217 Bremen mit Bescheid vom 30.01.2025 (Az.: 41-BI-4204/23) eine Genehmi-
gung gemäß § 4 i. V. m. § 19 BImSchGi in Verbindung mit Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. 
BImSchVii erteilt. 
 
Gegenstand des Verfahrens war die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer 
Windenergieanlage inkl. Nebeneinrichtungen (Zuwegung, Kabeltrasse, Kranstell- und Mon-
tagefläche) in 37170 Uslar, Gemarkung Schoningen. 
 
Der Genehmigungsbescheid vom 30.01.2025 enthält Nebenbestimmungen, um die Erfül-
lung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG sicherzustellen. 
 
Die Antragstellerin beantragte mit Schreiben vom 01.11.2023 die öffentliche Bekanntma-
chung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 21a der 9. BImSchV. 
 
Gemäß § 21a der 9. BImSchV i. V. m. § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG werden nachstehend der 
verfügende Teil des Genehmigungsbescheides (Tenor) und die Rechtsbehelfsbelehrung als 
Anlage öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der vollständige Genehmigungsbescheid vom 30.01.2025 einschließlich seiner Begrün-
dung mit Anlagen wird gem. § 21a Abs. 2 der 9. BImSchViii 
 

vom 20.02.2025 bis einschließlich 05.03.2025 
 
bei nachstehend aufgeführter Stelle während der Dienststunden öffentlich ausgelegt: 
 
 Landkreis Northeim, Dezernat IV - Fachbereich 41, Medenheimer Straße 6/8, 

37154 Northeim, Anbau, Zimmer 43  

 
Dienststunden: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag   08:30 - 12:30 Uhr 
Dienstag und Donnerstag          14:00 - 16:00 Uhr 

 
Um vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 05551/708-
167 wird gebeten. 
 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid einschließlich seiner Begründung mit An-
lagen im vorgenannten Zeitraum auf der Internetseite des Landkreises Northeim 
 



(https://www.landkreis-northeim.de/bauen-und-umwelt/bauen/immissionsschutz/) sowie im 
zentralen Informationsportal über Umweltverträglichkeitsprüfungen in Niedersachsen 
(https://uvp.niedersachsen.de) eingesehen werden. 
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Genehmigungsbescheid mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist auch gegenüber Dritten als zugestellt gilt. 
 
 
 
Anhang: Tenor Genehmigungsbescheid vom 30.01.2025 (Az.: 41-BI-4204/23): 
 
I. GENEHMIGUNG 

 

Der Windpark Sömmerling GmbH & Co. KG, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen, 
wird auf Antrag vom 01.11.2023 in der Form der eingereichten überarbeiteten Antrags-
unterlagen vom 17.01.2024 gem. §§ 4 und 19 BImSchGiv in Verbindung mit §§ 1 und 
2 sowie Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchVv die Genehmigung erteilt, auf den 
nachstehenden Grundstücken die nachfolgend genannte Windenergieanlage zu er-
richten und zu betreiben: 
 
37170 Uslar, Gemarkung Schoningen, Flur 2, Flurstück 42/1 
 
Hersteller:       Nordex 
Typ:         N-149/4.0-4.5 
Nennleistung:     4,5 MW 
Nabenhöhe:      125,4 m 
Rotordurchmesser:   149,1 m 
Gesamthöhe:     199,9 m 
 
Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung andere die Anlage betreffende 
behördliche Entscheidungen ein, insbesondere die nach der NBauOvi erforderliche 
Baugenehmigung. Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, 
Zustimmungen, behördliche Entscheidungen und Bewilligungen nach §§ 8 und 10 des 
WHGvii werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 

 
Die Anlage ist nach den im Inhaltsverzeichnis zum Antrag (Formular Inhalt) aufgeführ-
ten Beschreibungen und Zeichnungen zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, 
soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. 
 
 
 



II. KOSTENENTSCHEIDUNG 
 

Die Kosten dieser Entscheidung sind vom Antragsteller zu tragen. Es ergeht ein ge-
sonderter Kostenfestsetzungsbescheid. 

 
 
III. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landkreis Northeim, Medenheimer Straße 6/8, 37154 Northeim, erhoben wer-
den. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.  

 
Northeim, den 14.02.2025, Az.: 41-BI-4204/23 
 
Landkreis Northeim 
Die Landrätin 
In Vertretung 
 
 
 
Gogrewe 
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